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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.22/004/2014 

 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Herr Harald Hübner Amt für Jugend, Soziales und Senioren  

  

Sachbearbeiter/in: Ursula Gran 

 
 
Förderung des Projektes "Familienpaten" des Familienzentrums "Känguruh" 
Anlagen: Vereinbarung 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Jugendhilfeausschuss 30.06.2014 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt vom Zwischenbericht des Familienzentrums “Känguruh“ im 
Hinblick auf das Projekt „Familienpaten“ zustimmend Kenntnis. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen X Ja   Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag 9.500,- €/Jahr 

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

9.500,- €/Jahr 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  
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I. Zusammenfassung 
 
Familienpaten sind zeitlich begrenzte Unterstützungsangebote, die außerhalb der 
klassischen Jugendhilfemaßnahmen helfen sollen, zusätzliche Ressourcen in den einzelnen 
Familien zu erschließen. Grundlage der Arbeit ist das Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.  
 
 
II. Sachvortrag 
 
 
Die Familienpaten finden ihre rechtliche Grundlage in § 16 SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII). 
Auf dieser Grundlage sollen Eltern und Alleinerziehenden Angebote unterbreitet werden, 
damit diese ihre Elternverantwortung besser wahrnehmen können. Fachliche Grundlage der 
Arbeit bildet das Modellprojekt „Netzwerk Familienpaten Bayern“. 
 
Der JHAusschuss hat sich im Jahre 2012 zweimal mit der Thematik befasst, und im Ergebnis 
eine finanzielle Unterstützung des Projektes empfohlen. Auf Grund einer abgeschlossenen 
Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Familienzentrum „Känguruh“ konnte das Projekt 
im Jahre 2013 starten. 
 
Das Familienzentrum berichtet in der Sitzung über die zurückliegenden Erfahrungen mit dem 
Projekt. 
 
 
III. Kosten 
 
Im Jahre 2012 erfolgte eine Anfinanzierung des Projektes durch eine Spende des Lions 
Clubs. 
 
Auf Grund der og. Vereinbarung übernimmt die Stadt Schwabach für zunächst drei Jahre 
(2013 – 2015) eine anteilige Finanzierung des Projektes in Höhe von pauschal  
9.500,- €/Jahr.  
Das Projekt ist zunächst auf drei Jahre begrenzt. Über eine Weiterführung und –finanzierung 
ab dem Jahre 2015 wäre zu gegebener Zeit zu entscheiden.   
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